
Neuer Amtschef ALN, Marco Pezzatti
Nach 100 Tagen im Amt: Wie fällt 
ihre erste Zwischenbilanz aus?
Sehr positiv. Ich hatte dank meiner bis
herigen Tätigkeit im ALN einen guten 
Überblick über die Amtsgeschäfte und 
wusste, was mich erwartet. Der Füh
rungswechsel ist in etwa so erfolgt wie 
ein Boxenstopp in der Formel 1: Kurzes 
Ausrollen, Büro aus und einräumen, 
Amt übernehmen und zurück auf die 
Rennstrecke. Das ist dank der Unter
stützung des eingespielten Führungs
teams reibungslos verlaufen. Ich be
finde mich noch stark in der Beobach
tungs und Analysephase, was die Ab
läufe im Amt, die Zusammenarbeit, 
die Projektfortschritte und die Aussen
wirkung unserer Tätigkeiten betrifft. 
Feinjustierungen im Amt werde ich zu 
gegebener Zeit vornehmen.

Was waren die grössten 
Herausforderungen seit Ihrer 
Amtsübernahme?
Weil meine Nachfolgerin Rhea Beltrami 
als Leiterin der Abteilung Landwirt
schaft erst Anfang April starten konn
te, war ich während den ersten drei 
Monaten neben der Einarbeitung als 
Amtschef auch noch als Abteilungslei
ter tätig. Diese Doppelbelastung war 
kräftezehrend und ich bin froh, dass 
ich mich nun vollumfänglich der Amts
führung widmen kann. Zudem wollten 
viele den neuen Amtschef kennen ler
nen und in einigen Gremien musste ich 

erst offiziell gewählt werden. Insgesamt 
waren es sehr spannende erste Wochen.

Sie waren vor der Amtsübernahme  
ja bereits stellv. Amtschef.  
Was hat sich seither verändert?
Ich war als Leiter der Abteilung Land
wirtschaft fokussiert auf den Agrarsek
tor. In meiner Stellvertreterfunk tion 
war ich zuständig für die Vertretung 
der Amtsinteressen z.B. bei Strassen
bauprojekten oder bei der Erar bei
tung des kantonalen Richtplans von 
2014. Diese Vermittlerrolle zwischen 
Nutz und Schutzinteressen ist geblie
ben. Neu ist jetzt, dass ich die Amts
schwerpunkte direkt beeinflussen und 
in Absprache mit Baudirektor Markus 
Kägi Entscheide herbeiführen kann. 

Was steht inhaltlich vor allem auf 
Ihrer Agenda und was sind Ihre Ziele 
für die nächsten Monate?
Die Liste ist lang! Wir müssen für Bo
denverbesserungsprojekte für die Land
wirtschaft eine klare Strategie haben. 
Noch wird zu viel Bodenmaterial «ent
sorgt» anstatt wiederverwertet. Wir su
chen nach Massnahmen, um die Quali
tät der Ökoflächen zu verbessern – flä
chenmässig haben wir das Ziel er
reicht. Die eben gestartete Vernehmlas 
 sung zum neuen Jagdgesetz muss aus
gewertet werden. Der im März vom Re
gierungsrat beschlossene Umset zungs
plan für den Naturschutz 2017–2025 

muss gestartet werden. Die Landwirt
schaftsflächen im Kanton Zürich müs
sen schrittweise georeferenziert wer
den (Projekt «AgriGIS»). Die Meliora tion 
Huser Allmend soll gestartet werden. 
Und die Einweihung des Leucht turm
projekts «Agrovet Strickhof» im Sep
tember rückt auch näher. 

Eine persönliche Frage: Wie kommen 
Sie mit dem Stress in Ihrer Position 
klar?
Ich bin mir gewohnt, viel zu schultern. 
Meine Arbeit im ALN ist zudem so viel
seitig und spannend, dass ich die Ter
mindichte in der Regel nicht als Belas
tung empfinde. Neben meiner Füh
rungsarbeit im ALN bin ich ja auch 
noch Gemeindepräsident von Seegrä
ben, was vor allem an den Abenden 
Zeit beansprucht. Ich bin froh, wohne 
an einem ländlichen Ort, wo ich Erho

lung und Ruhe finde mit meiner Fami
lie und meinen Tieren. Seit 30 Jahren 
halte ich Schafe. 

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit 
mit dem ZBV und wo sehen Sie darin 
noch Verbesserungspotenzial?
Die Landwirtschaft ist in grossem Um
bruch und sie braucht in diesem Pro
zess eine starke Interessensvertretung 
durch den ZBV. Ich erlebe einen sehr 
engagierten Präsidenten und Vorstand 
sowie eine kompetente Geschäftsstel
le. Wichtig ist zu erkennen, dass auch 
das ALN und allen voran der Strickhof 
mit grossem Elan für die Agrarbran
che arbeiten. Dabei gilt es zu akzeptie
ren, dass ich einem Amt vorstehe, das 
genauso die Schutzinteressen wie den 
Naturschutz, den Bodenschutz und den 
Wildschutz beinhaltet. Auch bezüg
lich dieser Interessen achten motivier
te Verbände auf die Tätigkeit. Wenn 
wir alle unserer Rolle bewusst sind, ist 
eine konstruktive Zusammenarbeit 
weiterhin sichergestellt. 

Wie sehen sie die Rolle des ALN  
und/oder des Zürcher Bauern-
verbandes in Zukunft für die 
produzierende Landwirtschaft  
im Kanton Zürich?
Der Kanton Zürich ist und bleibt einer 
der fünf wichtigsten Agrarkantone. Der 
grosse Wirtschaftsraum und Markt 
Zürich bietet Chancen für eine innova
tiv produzierende Landwirtschaft. Im 
Kanton Zürich hat es aber auch Platz 
für ein paar Betriebe, die sich nicht an 
der Produktion orientieren, sondern 
z.B. vorwiegend Biodiversitätsflächen 
bereitstellen. 

Ich persönlich finde es wichtig, dass 
wir die unterschiedlichen Betriebs
ausrichtungen nicht gegeneinander 
ausspielen. Schlussendlich kämpfen 
wir alle für dasselbe Ziel: Intakte Land
schaft und Natur für die Land und 
Forstwirtschaft sowie für die Schutz
interessierten und die Erholungs su
chen den (und Steuerzahler) des Kan
tons Zürich.
n Interview: Marco Calzimiglia

Die Mehrwertsteuer – was und wer ist steuerpflichtig?

Bei der schweizerischen Mehrwert-
steuer wird zwischen steuerpflich
tigen, steuerbefreiten und von der 
Steuer ausgenommenen Umsätzen 
unterschieden. 

Mehrwertsteuerpflichtige Umsätze 
sind im Grundsatz gemäss Mehrwert
steuergesetz (MWSTG) alle von steuer
pflichtigen Personen getätigten Inland
umsätze, ausser sie seien von der Steuer 
explizit ausgenommen. 

Die steuerbefreiten Umsätze (Art. 23 
MWSTG) können allgemein umschrie
ben als Export oder Auslandumsätze 
bezeichnet werden. Diese zeichnen sich 
aus, dass der Leistungsempfänger sei
nen Sitz im Ausland hat. Auf diesen 
Umsätzen ist keine Mehrwertsteuer 
abzurechnen und zusätzlich kann die 
Vorsteuer in Abzug gebracht werden. 
Die Mehrwertsteuer wird von der Zoll
behörde des Importlandes erhoben.

Eine ganze Reihe von Umsätzen ist 
jedoch von der Steuer ausgenommen. 
Diese Liste von Ausnahmen ist in Arti
kel 21 MWSTG abschliessend umschrie
ben. Nachfolgend einige Beispiele 
nicht steuerpflichtiger Umsätze: Spi
talbehandlung und ärztliche Heilbe
handlungen der Humanmedizin; 
Krankenpflege; Kinderbetreuung; Bil
dung, wie Kurse, Schulungen, Prüfun
gen; Versicherungsumsätze; gewisse 
Umsätze im Geld und Kapitalverkehr; 
Vermietung und Verpachtung von 

Grundstücken und Immobilien; im ei
genen Betrieb gewonnene Erzeugnisse 
der Landwirtschaft, der Forstwirt
schaft, der Gärtnereien sowie der Ver
kauf von Vieh durch Viehhändler und 
der Verkauf von Milch durch Milch
sammelstellen an milchverarbeitende 
Betriebe. Auf diesen Umsätzen ist 
keine Mehrwertsteuer abzurechnen.

In der MWSTBranchenInfo Num
mer 01 (Urproduktion) wird näher um
schrieben, was nach der eidgenössi
schen Steuerverwaltung als «im eige
nen Betrieb gewonnenen Erzeugnisse 
der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft» 
bedeutet. 
 
Auszug aus der MWSTBranchenInfo 01:
Urprodukte
Als Urprodukte aus dem eigenen Be
trieb, deren Lieferung von der Steuer 
ausgenommen ist und die Steuerpflicht 
nicht auslösen, gelten grundsätzlich 
nur unverarbeitete Produkte. Wo die 
Verarbeitung eigener Produkte typi

scherweise im Betrieb des Urprodu
zenten selbst oder teils ausserhalb des 
Betriebes erfolgt, ist trotz der Bearbei
tung von einer Lieferung eigener Er
zeugnisse auszugehen. Die Art der Ver
marktung und der Abnehmerkreis 
spielen keine Rolle. Es ist somit uner
heblich, ob solche Erzeugnisse im eige
nen Ladengeschäft angeboten, an steu
erpflichtige oder nicht steuerpflichti
ge Händler oder direkt an den Konsu
menten geliefert werden.
Beispiele

 – Kartoffeln, Getreide, Heu, Stroh und 
Früchte aus eigenem Anbau

 – Tiere aus eigener Aufzucht

 – Eier von eigenen Hühnern
 – Konfitüre aus eigenen Beeren
 – Honig von eigenen Bienen
 – Milch aus eigener Produktion zu But

ter, Käse oder Eiscreme verarbeitet
 – Fleisch aus eigener Mast (egal, ob die 

Schlachtung selbst oder durch einen 
Dritten ausgeführt wurde)

 – Brot aus eigenem Getreide bzw. eige
nem Mehl hergestellt

 – selbst gezogene Gemüse und Salate
 – Trauben und Obst aus eigener Pro

duktion sowie daraus hergestellte 
unvergorene Moste

 – Holz aus eigenem Wald (Holz ab 
Stock, Rundholz oder gespaltenes 
Holz mit oder ohne Rinde in allen 
marktfähigen Längen, Papierholz 
oder Holzschnitzel)

Erzielen Landwirte Umsätze, die nicht 
von der Steuer ausgenommen sind, 
wird bei Erreichen beziehungsweise 
Überschreiten der massgebenden Be
tragsgrenze (CHF 100 000) die Steuer
pflicht ausgelöst. Folgende Leistungen 
sind dies beispielsweise:
 – Handel mit zugekauften Erzeugnis

sen der Landwirtschaft, der Forst
wirtschaft und der Gärtnerei

 – Herstellung von Käse aus zugekauf
ter Milch

 – Aufzucht von nicht für die mensch
liche Ernährung bestimmten Tieren 
beispielsweise von Hunden, Mäusen 
oder Ziervögeln

 – Verkauf von Wein durch Weinbauern 
(selbst oder durch Dritte gekeltert)

 – Bodenbearbeitungs, Spritz oder 
Erntearbeiten für Rechnung Dritter

 – Pflanzen oder Gartenartikelhandel
 – Landschaftsgärtnerarbeiten für Drit

te (z.B. Gartenpflege und bau)
 – Wasserlieferungen aus eigener Quelle
 – Kieslieferungen aus eigener Kiesgrube
 – Verkauf alkoholhaltiger Getränke 

mit mehr als 0,5 Volumenprozent
 – Betreiben einer Gastwirtschaft
 – Betreiben einer Pferdepension
 – Schneeräumung

Auch Tierpension ist ein steuerpflich
tiger Ertrag. Dabei zählen die gesamte 
Leistung aus der Tierpension (Unter
bringung, Verpflegung, Betreuung, Pfle
ge usw.) sowie die allfällige Benützung 
der Anlagen, wie Reithalle, Paddock, 
Weide zum Normalsatz (8 Prozent) steu
erbar. Auch die Weidehaltung von Pfer
den (Fohlen oder Altersweide) unter
liegt der Steuer zum Normalsatz. Ausge
nommen ist ein Entgelt für die Söm
merung von rauhfutterverzehrenden 
Nutztieren, wenn der Sömmerungsbe
trieb Sömmerungsbeiträge gemäss SöBV 
erhält. n

Veranstaltungen des ZBV

Puure-Höck
Es ist wieder soweit: Die Event-Serie Puure-Höck startet ins Jahr 2017. 
Alle Zürcher Bauernfamilien sind herzlich an den Anlass eingeladen.
Termin: Mittwoch, 10. Mai 2017, um 20.00 Uhr
Ort: Familie Schneebeli, Weid 2, 8912 Obfelden
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«Nicht alle Umsätze eines 
landwirtschaftlichen 

Betriebes sind von der 
Mehrwertsteuer 
ausgenommen.»

Hans Ulrich Sturzenegger
AGRO-Treuhand Region 
Zürich AG

Der Amtschef ALN, Dr. Marco Pezzatti im Inter - 
view nach den ersten 100 Tagen im Amt. Bild: ALN

Eine ganze Reihe von Umsätzen ist von der Steuer ausgenommen. Bild: Fotolia
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